
Satzung zur Änderung
der Friedhofsgebührensatzung (FGS)

des Marktes Peiting

vom 16. Juli 2021

Aufgrund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) und Art. 20 des Kostengeset
zes (KG) erlässt der Markt Peiting folgende Satzung:

§1
Änderung einer Satzung

Die Satzung des Marktes Peiting über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung seiner Be
stattungseinrichtung sowie für damit In Zusammenhang stehende Amtshandlungen (Friedhofsge
bührensatzung -FGS-) vom 03. April 2018 wird wie folgt geändert:

1. § 4 Abs. 1 erhält folgende Fassung:

„(1) Die Grabgebühr beträgt pro Nutzungsrecht und Jahr für

1. Familiengrabstätten (Erdgräber)
a) ohne Nutzung eines gemeindlichen Grabsteinfundamentes 80,00 EUR
b) mit Nutzung eines gemeindlichen Grabsteinfundamentes 101,00 EUR

2. Einzelgrabstätten (Erdgräber)
a) ohne Nutzung eines gemeindlichen Grabsteinfundamentes 44,00 EUR
b) mit Nutzung eines gemeindlichen Grabsteinfundamentes 65,00 EUR

3. Kindergrabstätten 23,00 EUR

4. Urnengrabstätten 60,00 EUR

5. Urnengrabstätten In der Urnengrabanlage 89,00 EUR

6. Urnengrabstätten unter Bäumen 64,00 EUR

7. Neutrale Urnengrabstätten Im Urnengemeinschaftsfeld 15,00 EUR

8. Urnennischen 111,00 EUR"








